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Arbeitsrecht 

 
➢ BAG: Eine offen hergestellte Videoaufnahme über ein vorsätzliches vertragswidriges 

Verhalten des Arbeitnehmers unterliegt in einem Kündigungsschutzverfahren nur in 
Ausnahmefällen einem Verwertungsverbot als Beweismittel 

In einem Kündigungsschutzprozess besteht grundsätzlich kein Verwertungsverbot in Bezug auf 
solche Aufzeichnungen aus einer offenen Videoüberwachung, die vorsätzlich vertragswidriges 
Verhalten des Arbeitnehmers belegen sollen. Das gilt auch dann, wenn die Überwachungsmaß-
nahme des Arbeitgebers nicht vollständig im Einklang mit den Vorgaben des Datenschutzrechts 
stehen. 

Aus den Gründen: Selbst, wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, wäre eine Verarbeitung 
der betreffenden, personenbezogenen Daten des Klägers durch die Gerichte für Arbeitssachen 
nach der DSGVO nicht ausgeschlossen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Datenerhebung, wie 
hier offen erfolgt und vorsätzlich vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers in Rede steht. In 
einem solchen Fall ist es grundsätzlich irrelevant, wie lange der Arbeitgeber mit der erstmaligen 
Einsichtnahme in das Bildmaterial zugewartet und es bis dahin vorgehalten hat. Das BAG konnte 
offenlassen, ob ausnahmsweise aus Gründen der Generalprävention ein Verwertungsverbot in 
Bezug auf vorsätzliche Pflichtverstöße in Betracht kommt, wenn die offene Überwachungsmaß-
nahme eine schwerwiegende Grundrechtsverletzung darstellt. Das war vorliegend nicht der Fall. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29. Juni 2023 – 2 AZR 296/22 – 
 

Baurecht 

 

➢ Nicht belehrter Verbraucher bekommt das Dach kostenlos neu eingedeckt 
 

1. Ein Verbraucherbauvertrag liegt nur vor, wenn erhebliche Umbaumaßnahmen an einem beste-
henden Gebäude vorgenommen werden. Weder die Instandsetzung oder Renovierung ohne er-
hebliche Umbauarbeiten, noch die vollständige Neueindeckung eines Dachs fallen hierunter. 
2. Ein Verbraucher-Bauherr kann einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Werk-
vertrag über Dachdeckerarbeiten innerhalb von zwölf Monaten und 14 Tagen widerrufen, wenn 
die erteilte Widerrufsbelehrung unwirksam ist. 
3. Wird der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt, schuldet er kei-
nen Wertersatz, wenn er den Vertrag widerruft und eine Rückgewähr der Leistung nicht möglich 
ist. 
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